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Spekulationsverluste werden im Entstehungsjahr festgesetzt 

Stand: 13.10.2006 
 

 

Der BFH hatte mit Urteil vom 22.9.2005 (IX R 21/04, BFH/NV 2006 S. 1185) sowie einigen Fol-
gefällen entschieden, dass über die Verrechenbarkeit von Verlusten aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften i.S.d. § 23 EStG, die im Entstehungsjahr nicht ausgeglichen werden können, 
erst im Jahr der Verrechnung zu entscheiden ist. Denn die Vorschrift sieht kein gesondertes 
Feststellungsverfahren vor. 

Damit widerspricht der BFH der bisherigen Verwaltungsauffassung, wonach ein gesondertes 
Feststellungsverfahren durchzuführen ist (BMF 5.10.2000, IV C 3 – S 2256 – 263/00, BStBl I 
2000 S. 1383, Tz. 42). 

Dies führt in der Praxis dazu, dass zwar Börsenverluste alter Jahre noch nachträglich angesetzt 
werden können, über aktuelle Minusbeträge aber erst in Jahren mit entsprechenden Gewinnen 
entschieden werden kann (Siehe hierzu gesonderter Beitrag). 

 

Mit dem Interesse an einer reibungslosen Handhabung in der Praxis und mit Gründen der 
Rechtssicherheit begründet jetzt der Bundesrat in seiner Stellungsnahme zum Jahressteuerge-
setz vom 13.10.2006 eine gesetzliche Änderung: 

In § 23 Abs. 3 Satz 9 wird ein Halbsatz angefügt: 

...der am Schluss eines Veranlagungszeitraums verbleibende Verlustvortrag ist nach Maßgabe 

des § 10d Abs. 4 gesondert festzustellen." 

Nach § 52 Abs. 39 S. 5 EStG gilt dies für alle bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abge-

laufenen Feststellungsfristen. 
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Damit werden die Auswirkungen der BFH-Rechtsprechung über das Jahressteuergesetz 2007 
wieder in die ursprüngliche Verwaltungsauffassung korrigiert. 

 

Die gesetzliche Anpassung ist für aktuelle Steuerfestsetzungen positiv, da über entstandene 
Veräußerungsverluste nach § 23 EStG und auch sonstige Einkünfte nach § 22 EStG sofort 
entschieden wird. Anleger müssen damit nicht mit der Geltendmachung warten, bis endlich 
entsprechende Gewinne anfallen. 

Auf der anderen Seite bringt das Vorhaben eine Rückwirkung mit sich. Denn die Börsenverlus-
te alter Jahre können nun doch nicht gemäß den BFH-Urteilen nachträglich berücksichtigt wer-
den. Denn die Änderung soll ja alle noch nicht verjährten Bescheide gelten. 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
oder 

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
Uerdinger Strasse 12 * 40474 Düsseldorf 
Fon: 0211/43 83 560 
Fax: 0211/43 83 5611 
E-Mail: bernhard.fuchs@rafuchs.de 
E-Mail: fuchs@axis.de 
 


